
Zeitweilige Platzregel 
„Beregnungsanlage“ 

 

Folgende Umstände in Zusammenhang mit dem Bau der Beregnungsanlage sind 
Boden in Ausbesserung und Spielverbotszone:  
  
 

 Löcher und offene Gräben 

 Anhäufungen ausgebauten Bodens 
 Wiederaufgefüllte Löcher und Gräben ohne geschlossenen und festen       

Grasbewuchs einschließlich eingesäter Flächen 
 Ausgebaute und seitlich gelagerte Grassoden 
 Wiedereingebaute Grassoden ohne festen Verbund einschließlich der 

Sodenränder 
 Fahrspuren von Arbeitsfahrzeugen  

  

Es muss straflose Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch genommen werden.  
  

Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter Verstoß gegen die 
Platzregel: Grundstrafe nach Regel 14.7a 
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